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      Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft 

Sparte Information und Consulting 

der Wirtschaftskammer Kärnten 

Europaplatz 1/9021 Klagenfurt am Wörthersee  

T 05 90 90 4 - 770  

E ingrid.parzer@wkk.or.at 

                                                                                                                                                                                  W http://wko.at/ktn/ic                
          

              Klagenfurt, 21.8.2025 

                                                                                                   

Einladung zur Fachgruppentagung Buch- und Medienwirtschaft 2025 
    

Montag, 22. September 2025, 11:00 Uhr 
     WIFI Kärnten, C603, 6. Stock 

     Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
     
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

 

Unser Fachgruppentag ist ein Come–Together der Kärntner Buch- und Medienwirtschaft. Wir wollen heuer 

wieder die Aktivitäten des letzten Jahres betrachten und eine Vorschau der nächsten Monate aufzeigen. 

 

Im Anschluss laden wir Sie sehr herzlich ein, sich bei einem gemütlichen Imbiss mit ExpertInnen und Unter-

nehmer-KollegInnen auszutauschen, zu plaudern und zu netzwerken. 

 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Bericht des Fachgruppenobmannes  

3. Beschlussfassung Grundumlage 2026 - Erhöhung 
Bezüglich der beabsichtigten Erhöhung hinsichtlich der Grundumlage übermitteln wir konkrete Erläuterungen in der 

Anlage. Hinsichtlich der beabsichtigten Erhöhung der Grundumlage sind alle Mitglieder der Fachgruppe Buch- und 
Medienwirtschaft berechtigt, ihre Meinung zur geplanten Erhöhung bis 5. September 2025 zu äußern und ihre Stel-

lungnahme an die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee zukom-
men zu lassen. (E: ic@wkk.or.at) 

4. Beschlussfassung – Rechnungsvoranschlag 2026 

5. Delegierung der Beschlussfassung über Rechnungsabschluss und Rechnungsvoranschlag an den Fachgruppen-

ausschuss für die Funktionsperiode 2025 bis 2030 (§ 65 WKG) 

6. Allfälliges 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Fachgruppenmitglieder, bei juristischen Personen bevollmächtigte Vertreter.  
   

Wir bitten Sie um pünktliches Erscheinen und Anmeldung. 

               
Auf Ihr Kommen freuen sich 

 
 

                                            
               

KommR Helmut Zechner               Mag. Ingrid Parzer 
Fachgruppenobmann                                               Fachgruppengeschäftsführerin 

 
Anlage: Fachgruppentagung 2025 – Erhöhung der Grundumlage ab 1.1.2026: Erkundung des Mitgliederwillens 

mailto:ingrid.parzer@wkk.or.at
http://wko.at/ktn/ic
mailto:ic@wkk.or.at
https://events.wkk.or.at/43bfd7f4-7c77-f011-9701-5e2e658ba3ee/SimpleRegistration/Index
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Ergeht an: 

 
An alle Mitgliedsbetriebe der 

Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft 

 

 
 
 

 

Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft  

Sparte Information und Consulting 

der Wirtschaftskammer Kärnten 

Europaplatz 1 | 9021 Klagenfurt am Wörthersee  

T 05 90 90 4 - 770  

E ingrid.parzer@wkk.or.at 

W https://wko.at/ktn/ic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klagenfurt, 21.08.2025 

 

 
 

Information zu Ihrer WK-Grundumlage  
 
 

Sehr geehrtes Mitglied!  

Die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft hat in den vergangenen Jahren vielfältige Aktivitäten zur 
Unterstützung der Branche umgesetzt. Als Mitglied profitieren Sie von einem breiten Angebot – sei es 

durch Veranstaltungen, Beratung oder gezielte Fördermaßnahmen. Dafür danken wir Ihnen herzlich für 

Ihren Beitrag in Form der Grundumlage! 

Der laufende Geschäftsbetrieb und zahlreiche Aktivitäten konnten zuletzt nur durch Rücklagenauflösung 
finanziert werden. Seit mehreren Jahren besteht ein strukturelles Defizit. Steigende Kosten und sinkende 

Mitgliederzahlen setzen das Budget zusätzlich unter Druck, wodurch Aktivitäten der Fachgruppe – etwa in 

den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Förderungen des Kärntner Buchhandels – gefährdet sind. 

Trotz angespannter Mittel konnten unter anderem folgende Leistungen realisiert werden: 

✓ Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der Buchpreisbindung 

✓ Rechtsberatung zur Einhaltung des Buchpreisbindungsgesetzes 

✓ Unterstützung bei rechtlichen Auseinandersetzungen zugunsten des Buchhandels 

✓ Absicherung der Schulbuchaktion gegenüber der Politik 

✓ Informationsveranstaltungen zur Schulbuchabwicklung, inkl. „Schulbuch-Online“ 

✓ Förderung von Lesereisen gemeinsam mit dem Servicecenter für Leseförderung 

✓ Günstige Fortbildungsmöglichkeiten für Fachgruppenmitglieder bei der Akademie der österreichi-

schen Buch- und Medienwirtschaft 

✓ Unterstützung regionaler Buchwochen 

Diese Leistungen stehen in direktem Zusammenhang mit Ihrem Mitgliedsbeitrag. Zusätzlich stehen Ihnen 

sämtliche Services der Wirtschaftskammer Kärnten zur Verfügung. 

Der letzte Beschluss zur Erhöhung der Grundumlage für die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft fand 

im Jahr 2009 statt! 

 

mailto:ingrid.parzer@wkk.or.at
https://wko.at/ktn/ic
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Aus Gründen der kaufmännischen Sorgfalt und im Sinne einer geordneten Gebarung wäre es erforderlich, 

die Grundumlage ab dem Jahr 2026 auf € 299,00 zu erhöhen. Das ist eine monatliche Erhöhung um nur € 8,33. 

Für juristische Personen gilt wie bisher der doppelte Betrag. 

Nach den von der Statistik Austria veröffentlichten Werten lag im Jänner 2009 (letzte GU-Erhöhung) der 
VPI 2005 bei 106,6, aktuell (Juni 2025) liegt er bei 168,1. Der Indexwert Basis 2005 hat sich von Jänner 

2009 bis Juni 2025 um 57,7% verändert. Ausgehend von einem Betrag in der Höhe von € 199,00 im Jänner 
2009 beträgt dieser € 313,82 im Juni 2025! Würde man den bisherigen Grundumlagenbeitrag (fester Be-

trag) an den aktuellen Wert anpassen, wäre eine höhere Anhebung der Grundumlage (rund € 314,00) not-

wendig, als die vom Ausschuss der Fachgruppe vorgesehenen € 299,00.  

 

Bisherige Grundumlage Geplante Grundumlage ab 1.1.2026 

pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Be-
triebsstätte ein fester Betrag. Mindestens der 

Betrag für eine Betriebsstätte: € 199,00 
 

Feste Beiträge sind für juristische Personen zu 
verdoppeln (§ 123 Abs. 12 WKG), ausgenommen 

die Fälle des Ruhens gemäß § 123 Abs, 9 WKG. 
 

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitglied-
schaftsbegründenden Berechtigungen für die 

gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalender-
jahr, ist die Grundumlage in folgender Höhe zu 

entrichten: € 99,50 

pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Be-
triebsstätte ein fester Betrag. Mindestens der 

Betrag für eine Betriebsstätte: € 299,00 
 

Feste Beiträge sind für juristische Personen zu 
verdoppeln (§ 123 Abs. 12 WKG), ausgenommen 

die Fälle des Ruhens gemäß § 123 Abs, 9 WKG. 
 

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitglied-
schaftsbegründenden Berechtigungen für die 

gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalender-
jahr, ist die Grundumlage in folgender Höhe zu 

entrichten: € 149,50 

 
Hinsichtlich der beabsichtigten Erhöhung der Grundumlage sind alle Mitglieder der Fachgruppe Buch- und Medienwirt-

schaft berechtigt, ihre Meinung zur geplanten Erhöhung bis 5. September 2025 zu äußern und ihre Stellungnahme an 
die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee zukommen zu lassen. (E: 

ic@wkk.or.at) 

Die Fachgruppentagung Buch- und Medienwirtschaft findet am 22. September 2025 um 11:00 Uhr im 

WIFI Klagenfurt, C603, 6. Stock, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee , statt. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir versichern Ihnen, dass wir verantwortungsvoll mit den Mit-
gliedsbeiträgen umgehen und zugleich alles daran setzen, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Fach-

gruppe zu sichern. 

 
Freundliche Grüße 

 
 

 
 

 
KommR Helmut Zechner                                                   Mag. Ingrid Parzer 

Fachgruppenobmann                                                      Fachgruppengeschäftsführerin 
 

mailto:ic@wkk.or.at

